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Verhaltenskodex für Lieferanten des HLB-Konzerns 

 

Allgemeine Grundsätze 

Für die HLB ist die Einhaltung geltender nationaler Gesetze und Vorschriften selbstverständlich. Dem-

entsprechend erwarten wir von unseren Lieferanten und Dienstleistern, dass sie die in unserem Code 

of Conduct aufgeführten Grundsätzen befolgen. 

Menschenrechte 

Unsere Lieferanten respektieren die international anerkannten Menschenrechtsstandards und halten 

diese ohne Ausnahme ein. 

Kinderarbeit 

Unsere Lieferanten unterbinden jegliche Art von Kinderarbeit in ihren Unternehmen und halten die 

Regelungen der Vereinten Nationen zu Kinder- und Menschenrechten ein. 

Zwangsarbeit 

Unsere Lieferanten unterbinden jede Form von Zwangsarbeit. Sie stellen insbesondere sicher, dass 

Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit laut geltenden Gesetzen vergütet und in ihrer Freiheit nicht 

unangemessen beschränkt werden. 

Vergütung und Arbeitszeit 

Unsere Lieferanten halten alle geltenden nationalen Gesetze im Hinblick auf Arbeitszeit, Überstunden, 

Löhne und Sozialleistungen ein. Es ist mindestens der gesetzlich geltende Mindestlohn zu zahlen.  

Gesundheit und Sicherheit 

Unsere Lieferanten halten sich strikt an die geltende nationale Gesetzgebung im Bereich Arbeitssicher-

heit und Gesundheitsschutz. Sie beugen Unfällen und Berufskrankheiten mit einem geeigneten Ar-

beitssicherheitsmanagement vor. 

Vielfalt 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie Chancengleichheit am Arbeitsplatz fördern und jede 

Form von Diskriminierung in Bezug auf Geschlecht, Rasse, Religion, Alter, Behinderung, sexuelle Ori-

entierung und nationale Herkunft unterbinden.  

Datenschutz 

Unsere Lieferanten halten sich an alle geltenden Gesetze und Bestimmungen zum Datenschutz, insbe-

sondere im Hinblick auf die Verarbeitung persönlicher Daten von Kunden, Geschäftspartnern und An-

gestellten. Sie stellen sicher, dass diese jederzeit vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. 

Geistiges Eigentum 

Unsere Lieferanten verpflichten sich, alle geltenden Bestimmungen des Urheberrechts zu befolgen und 

das geistige Eigentum anderer zu respektieren. 

Umwelt 

Unsere Lieferanten halten die geltenden nationalen Umweltstandards, -regelungen und -gesetze je-

derzeit ein. Sie nutzen die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll und fördern ein umweltbewuss-

tes Handeln der eigenen Mitarbeiter durch selbst festgelegte Klimaschutzziele. 
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Korruption 

Die HLB verfolgt eine strikte Null-Toleranz Politik gegenüber Bestechung und Korruption. Unsere Lie-

feranten halten sich dementsprechend an alle nationalen sowie internationalen Gesetze, Vorschriften 

und Standards, die auf die Bekämpfung von Korruption abzielen.  

Sanktionen 

Unsere Lieferanten halten sich an alle geltenden Handels- und Importvorschriften, inklusive Handels-

sanktionen, Finanzsanktionen sowie alle sonstigen anwendbaren Sanktionen, die ihr geschäftliches Tä-

tigkeitsfeld berühren. 

Geldwäsche 

Unsere Lieferanten ergreifen geeignete Maßnahmen, um jede Form der Geldwäsche zu unterbinden.  

Wettbewerbsrecht 

Unsere Lieferanten fördern den fairen Wettbewerb und beachten die geltenden Wettbewerbs- und 

Kartellgesetze. Sie beteiligen sich unter keinen Umständen an kartellrechtswidrigen Absprachen mit 

Wettbewerbern oder nutzen ihre marktbeherrschende Stellung aus, um den Wettbewerb in unzuläs-

siger Weise zu beschränken. 

Interessenkonflikte 

Jeder tatsächliche oder potentielle Interessenkonflikt, der die Geschäftsbeziehung zur HLB berührt o-

der möglicherweise berühren könnte, ist offenzulegen. Interessenkonflikte entstehen, wenn bei einer 

Person ein privates oder persönliches Interesse vorliegt, das ihre Geschäftsentscheidung in unzulässi-

ger Weise beeinflussen könnte. 

Einladungen und Geschenke 

Unsere Lieferanten missbrauchen Einladungen und Geschenke nicht, um die Geschäftsentscheidung 

einer anderen Partei in unzulässiger Weise zu beeinflussen. Wenn Geschenke oder Einladungen ge-

währt werden, sind diese in Art, Wert und Umfang immer angemessen. 

Lieferkette 

Unsere Lieferanten ergreifen geeignete Maßnahmen um sicherzustellen, dass die in diesem Code of 

Conduct genannten Standards auch in ihrer eigenen Lieferkette eingehalten werden.  

Einhaltung dieses Code of Conduct 

Die HLB behält sich das Recht vor, die Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten zu prüfen und Verträge 

zu kündigen, sofern ein ernsthafter Verstoß oder eine andauernde Nichterfüllung der hier beschriebe-

nen Standards vorliegt. Das gleiche gilt in Fällen, in denen der Lieferant vereinbarte Korrekturmaßnah-

men nicht innerhalb eines festgelegten Zeitraums umsetzt. 

 

Der Bieter bestätigt sich an diese Grundsätze zu halten: 

 

 

………………………………………………….  …………………………………………………………………. 

Ort, Datum      Unterschrift(en) 


